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1 Hintergrund und Struktur der Stellungnahme 
Die in dieser Stellungnahme geäußerten Einschätzungen und Meinungen stellen die persönlichen Ansichten 

des Referenten dar, die nicht mit den Positionen des IW übereinstimmen müssen.  

Der Antrag der SPD-Fraktion verfolgt das Ziel, Mieter vor Wucher und Inflation zu schützen. Dazu soll der 

Landtag fünf Besonderheiten des (Miet-)Wohnungsmarktes in NRW feststellen, und es werden vier Forde-

rungen an die Landesregierung gestellt. Die Feststellungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Wohnen 

ist ein „existenzielles Grundbedürfnis“ und im „Mieterland“ NRW bedarf es daher einen besonderen Fokus 

auf Mieterschutz, da es Marktunvollkommenheiten auf dem Mietwohnungsmarkt gibt (unter anderem asym-

metrische Informationen) und mit steigenden Wohnkosten eine erhebliche Mehrbelastung der privaten 

Haushalte einhergeht. Die Forderungen an die Landesregierungen zielen auf ein Mietmoratorium in NRW ab 

(1), dessen Details im Antrag nicht weiter erläutert werden, sowie die Ausweitung mietpreisgebundener 

Wohnungen (2), der Mietschutzvorschriften und deren Anwendungsbereich (3) sowie der Wohnungsaufsicht 

und Mietkontrolle (4). Die Ausgangslage des Antrags bezieht sich auf eine Studie von „MietenMonitor“ im 

November 2022 zur Mietpreisebremse am Düsseldorfer Wohnungsmarkt im Auftrag des Mietervereins Düs-

seldorf e. V. (vgl. Peters/Spies, 2022).  

Im Antrag offen bleibt, warum nach ernüchternden Erfahrungen mit der Mietpreisbindung mit Blick auf die 

soziale Absicherung des Wohnens ein solch wirkungsschwaches Instrument ausgeweitet werden soll. Die 

Mietpreisbindung wirkt am stärksten in Wohngebieten einkommensstarker Haushalte und ist mit negativen 

Wirkungen auf Angebot und Qualität verbunden. Das reduzierte Angebot und die zusätzlich induzierte Nach-

frage durch regulierte Mietpreise unterhalb des Gleichgewichtspreises schränkt die Verfügbarkeit und Zu-

gänglichkeit von Wohnraum gerade für einkommensschwache und häufig diskriminierte Mieter am Woh-

nungsmarkt weiter ein. Auch unter der damit einhergehenden abnehmenden Qualität des Wohnungsbe-

stands dürften vor dem Hintergrund der gestiegenen Heizkostenbelastung vor allem einkommensschwachen 

Mieter leiden. Das ursprüngliche Ziel, Mieter zu schützen, wird damit tendenziell verfehlt (siehe Abschnitt 3). 

Im Titel des Antrags wird der Schutz vor Inflation zwar genannt, ansonsten kommen die veränderten gesamt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die vor allem in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im 

Februar 2022 eintraten, im Antrag nicht zum Ausdruck, ebenso wenig wie die daraus folgende ungekannte 

Gemengelage des Wohnungsmarktes bestehend aus den ruckartig gestiegenen Zinsen (von etwa 1 auf 4 % 

für Kredite mit 10-jähriger Zinsbindung), hohen Energiekosten, hohen Baukosten, hoher Unsicherheit für 

Wohnungsbauentwickler sowie damit verbundener rückläufiger Bautätigkeit und Knappheit von morgen. 

Gleichzeitig trifft das reduzierte teurere Angebot auf eine weiterhin hohe bzw. nach Pandemie wieder an-

steigende Nachfrage nach Wohnraum in den angespannten Wohnungsmärkten. Vor diesem Hintergrund 

wird die Anspannung und Mietpreisproblematik in naher Zukunft vermutlich noch zunehmen (siehe Ab-

schnitt 4). Zudem ist unklar, wie Zielkonflikte zwischen „bezahlbarem Wohnen“ und Klimaschutzzielen wie 

energetischer Modernisierung des Gebäudesektor und Reduktion der Flächeninanspruchnahme (30-Hektar-

Ziel) berücksichtigt werden können. Zum Schluss werden im Fazit mögliche alternative und ergänzende woh-

nungspolitische Maßnahmen skizziert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit (siehe Abschnitt 5).   
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2 Einleitung 
Stark steigende Mieten sind kein Naturgesetz, sondern im vorliegenden Fall der wachsenden Groß- und Uni-

versitätsstädte Ausdruck einer zunehmenden Knappheit von Wohnraum. Die zunächst unerwartet hohe 

Nachfrage durch den verstärkten Zuzug in zahlreiche Groß- und Universitätsstädte bei gleichzeitig nur mode-

rater Bautätigkeit hat zunehmend zu Knappheit von Wohnraum in den entsprechenden Wohnungsmärkten 

geführt. Zu beachten ist, dass bei bedarfsgerechtem Wohnungsneubau und weniger stark steigenden Mieten 

die Städte vermutlich noch stärker gewachsen wären. Die bestehende Lücke zwischen Wohnungsbedarf und 

Angebot kann ohne Verdrängungseffekte letztlich nur durch Angebotsausweitung gelöst werden kann. Die 

Preisentwicklung ist das Signal, das Angebot auszudehnen (vor allem durch Wohnungsneubau, aber auch 

Aktivierung ungenutzter Reserven wie Dachböden oder Gewerbeflächen) sowie die Nachfrage einzuschrän-

ken (z. B. kompakteres Wohnen oder Attraktivierung alternative Wohnstandorte im Umland und in gut an-

gebunden Nachbarstädten mit geringen Mietpreisniveau – z. B. Städte im Bergischen Land oder Ruhrgebiet 

als alternative Wohnstandorte für Düsseldorf).  

Während die Mieten in den 1990er und 2000er Jahren in Deutschland und NRW weitestgehend stabil waren, 

sind sie seit dem Jahr 2010 vor allem in den Groß- und Universitätsstädten gestiegen, eine Phase, die einher-

geht mit unerwartet hohem Bevölkerungszuwachs in den Städten aufgrund starker Zuzüge aus dem In- und 

Ausland und unzureichendem Wohnungsbau (vgl. Henger et al., 2023; Henger/Oberst, 2019). Nach einer kur-

zen coronabedingten Pause wachsen die Großstädte mittlerweile wieder weiter. In NRW sind es allen vor 

allem die beiden rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf sowie Aachen, Bonn und Münster. Weniger 

stark ausprägt ist die Bevölkerungs- und Mietentwicklung in den meisten Ruhrgebietsstädten sowie den eher 

ländlichen Gemeinden im Sauer- und Siegerland und dem östlichen Teil von Ostwestfalen-Lippe (OWL). Ins-

besondere in NRW setzt sich der Wohnungsbedarf im Land aus äußerst unterschiedlichen regionalen Bedar-

fen zusammen. Einige Kommunen gewinnen an Bevölkerung, während andere Landesteile schrumpfen. Auf 

dieses Nebeneinander von wachsenden und schrumpfenden Landesteilen muss die Landespolitik Antworten 

finden (vgl. Oberst, 2022). Für die vorliegende Stellungnahme ist festzuhalten, dass die Wohnungsmarktent-

wicklung Düsseldorf vielleicht beispielhaft für Entwicklung der wachsenden Städte sein kann, jedoch nicht 

für die Entwicklung in der Fläche und nicht mal für die Gesamtheit der Großstädte im Land. Die Begrenzung 

der Regulierung auf besonders angespannte kommunale Wohnungsmärkte erscheint vor diesen Entwick-

lungsunterschieden nachvollziehbar.  

3 Ernüchternde Erfahrungen mit Mitpreisregulierungen 
Grundsätzlich sind mindestens zwei Regulierungskontexte zu unterscheiden: Erstens Regelungen über die 

zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zweitens Regelungen zur Mietanpassung im Bestand (etwa bei Mo-

dernisierungen). Fokus hier sind die Regelungen bei Mietbeginn. Im Jahr 2015 wurde zur Begrenzung der 

Wiedervermietungsmieten die Mietpreisbremse eingeführt (die Anfang 2020 verlängert wurde). Damit ha-

ben die Bundesländer die gesetzliche Befugnis, in Kommunen mit angespannten Mietmärkten eine Miet-

preisbremse einzuführen und damit in neue Mietverträge einzugreifen. Zusätzlich zu den bisherigen Rege-

lungen für Bestandsmieten sind Mietpreiserhöhungen bei Neuverträgen durch eine Obergrenze von 10 Pro-

zent über der ortsüblichen Vergleichsmiete beschränkt (solange keine Ausnahmetatbestände erfüllt sind).  

Die Einführung der Mietpreisbremse stellt für nicht wenige einen Konventionsbruch dar zur vorherigen Ba-

lance von Mieterschutz bei bestehenden Verträgen und Anpassung an Knappheitsverhältnisse bei Neuver-

mietung. Aus liberal-ökonomischer Perspektive könnte argumentiert werden, dass die Mietpreisbremse 
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gegen vier konstituierende Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft verstößt: Privateigentum, Vertragsfrei-

heit, funktionsfähige/wettbewerbsbestimmte Preise, sowie die Vorhersehbarkeit und Stetigkeit der Politik 

(vgl. Eucken, 1956). Aus juristischer Sicht hat bekanntermaßen das BVerG im Juli 2019 anders entschieden 

und festgestellt, dass die Mietpreisbremse nicht gegen die Garantie des Eigentums, die Vertragsfreiheit oder 

den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verstößt. Anderseits können selbst aus ökonomischer Perspektive die 

drei regulierenden Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft „Eindämmung von Marktmacht“, „Internalisie-

rung externer Effekte“ und „Korrekturen von Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen“ zur Legitimie-

rung der Mietenregulierungen herangezogen werden. Bezüglich der Marktmacht sei darauf hingewiesen, 

dass diese auf den angespannten Wohnungsmärkten in NRW nicht auf Anbieterkonzentration zurückzufüh-

ren ist, sondern auf den hohen Nachfrageüberschuss. 

Grundsätzlich ist sowohl von der rechtlichen als auch vertragstheoretischen Legitimation der Mietregulierung 

vor dem Hintergrund angespannter Wohnungsmärkte auszugehen, da es plausibel erscheint, dass aufge-

klärte Bürger unabhängig von der eigenen Betroffenheit dem Ziel bezahlbarer Wohnungen als Gemeinwohl-

ziel zustimmen würden, zumindest sofern auch Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Wohnraum gewähr-

leistet sind. Weitere wohnungspolitische Ziele, die im möglichen Zielkonflikt mit der sozialen Absicherung 

des Wohnens stehen, wie etwa die klima- und energiepolitischen Ziele, sind zu berücksichtigen. Nach der 

vertragstheoretischen Prüfung folgt die ökonomische Legitimationsprüfung der Maßnahmen mit der Beur-

teilung im Hinblick auf Effektivität, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Dazu wird im Folgenden die 

empirische Evidenz betrachtet. Nach der Einführung der Mietpreisbremse wurden mehrere Studien zu Preis-

reaktionen auf diese veröffentlicht. Die wichtigsten Studien mit ihren zentralen Ergebnissen werden im Fol-

genden kurz dargestellt.  

Der für den Kontext wohl relevanteste Fachartikel ist von Breidenbach et al. (2022). Datenquelle sind hedo-

nische (also qualitätsbereinigte) Angebotspreise von Mietwohnungen zwischen Juni 2013 und März 2019 in 

Deutschland (insgesamt 6.321.109 Angebote, wobei 2.481.161 von einer aktiven Mietpreisbremse betroffen 

sind). Details zu den verwendeten Immobiliendaten finden sich auch in Breidenbach und Schaffner (2020). 

Demnach ist die Mietpreisbremse zunächst mit einer Mietpreissenkung von bis zu 5 Prozent im Allgemeinen 

verbunden bzw. bis zu 9 Prozent für bestimmte Teilgruppen. Allerdings verschwindet der Effekt nach etwa 

einem bis eineinhalb Jahren nach Implementierung. Zudem wirkt die Mietpreisbremse vor allem in Wohnge-

bieten einkommensstarker Haushalte und verfehlt damit ihr ursprüngliches sozial-politisches Ziel. Trotz der 

mittelfristig geringen Mietpreiswirksamkeit leidet die Qualität der angebotenen Wohnungen unter der Miet-

preisbindung. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen in einer vorherigen Analyse Deschermeier et al. 

(2017), die ebenfalls mit Angebotsdaten die Wirkung der Mitpreisebremse in Berlin für die Jahre 2015 und 

2016 (N = 117.000) untersucht haben. Deren „deskriptive Ergebnisse legen nahe, dass die Mietpreisbremse 

weitestgehend wirkungslos ist und nach wie vor ein Großteil der inserierten Mietwohnungsangebote die 

ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 10 Prozent überschreitet. Eine Regressionsanalyse … zeigt jedoch, 

dass [für] die Mietpreisbremse eine geringfügig bremsende Wirkung feststellbar ist. Nach Einführung der 

Regulierung liegen die Preise im entsprechenden Wohnungsmarktsegment um 2,7 Prozent niedriger als im 

,ungebremsten‘ Segment.“ Des Weiteren wird festgestellt, dass „… eine wirkungsvolle Mietpreisbremse vor 

allem Haushalten mit höheren Einkommen helfen [kann], die dann günstiger in gut gelegenen und besser 

ausgestatteten Wohnungen leben können.“ 

Michelsen und Mense (2018) haben im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

(BMJV) die Wirksamkeit der im Jahr 2015 eingeführten Regelungen zur Dämpfung des Mietanstiegs auf an-

gespannten Wohnungsmärkten (Mietpreisbremse) untersucht und fassen Ergebnisse verschiedener Studien 

iW 

INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT 



Stellungnahme zur Drucksache 18/1872 des Landtags NRW 

6 

zu den kurzfristigen Effekten der Mietpreisbremse zusammen, die in der längeren Betrachtungsweise teils 

bestätigt und teils widerlegt werden könnten. So wird zunächst festgehalten: „Zahlreiche Wohnungsange-

bote entsprechen formal nicht den Regeln der Mietpreisbremse“, was als Indiz dafür gewertet wird, „dass 

sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite Unklarheit über die zulässige Höhe der Miete besteht“. Prob-

lematisch dürfte hier sein, dass sowohl Vermieter (höhere Einnahmen) als auch Mieter (höhere Chance für 

das Angebot eine Wohnung anzumieten) ein Anreiz haben, die Regulierung zu umgehen. Die zweite Feststel-

lung: „Empirische Analysen zeigen übereinstimmend, dass sich mit der Einführung der Mietpreisbremse die 

Dynamik der Mietentwicklung in regulierten Märkten verlangsamt hat“, galt nur in der kurzen Frist wie Brei-

denbach et al. (2022) zeigen. Auch die Feststellungen, „dass die Rentabilität von Neubauinvestitionen mit 

Einführung der Mietpreisbremse gestiegen ist“ und dass „negative Wirkungen auf Modernisierung, Instand-

haltung und Umwandlung in Eigentumswohnungen bislang ausgeblieben“ sind, muss in der längeren Frist 

hinterfragt werden. Darauf weisen die Autoren auch selbst hin mit dem Hinweis, dass „die Bestandsentwick-

lung auf dem Wohnungsmarkt besonders träge“ sei und „sich diese möglichen Auswirkungen zu späteren 

Zeitpunkten durchaus noch herausstellen“ können – was wie oben gezeigt der Fall ist und auch eher den 

internationalen Erfahrungen entspricht (vgl. Literaturüberblick Breidenbach et al., 2021). So zeigen etwa Kho-

lodilin und Kohl (2023) anhand von Langzeitdaten (1910-2016) für 16 Ländern, dass Mietpreisbindungen im 

Durchschnitt mit geringerer Bautätigkeit einhergehen. Die fünfte Feststellung, dass es „kaum Erkenntnisse 

über die sozialen Effekte der Mietpreisbremse“ gibt, spricht einen wichtigen Punkt an, der jedoch empirisch 

schwerer mit Daten zum deutschen Wohnungsmarkt zu überprüfen ist. Darauf weisen Michelsen und Mense 

(2018) hin: „Die internationalen Erfahrungen sind in dieser Hinsicht allerdings eher ernüchternd. Denn dort 

wird regelmäßig festgestellt, dass die gewünschten sozialen Wirkungen zumindest nur eingeschränkt einge-

treten sind – vielmehr aber gegenteilige Effekte erzielt werden. Allerdings ist festzuhalten, dass diese Er-

kenntnisse fast ausnahmslos aus der Betrachtung spezifischer, meist sehr strikter Formen der Mietregulie-

rung stammen.“  

Die wohl bekannteste Studie zu internationalen Erfahrungen mit der Mietpreisbindung ist vermutlich Dia-

mond et al. (2019) zu Auswirkungen der erweiterten Mietpreisbindung auf Mieter, Vermieter und Ungleich-

heit, im Zusammenhang mit einer unerwarteten Gesetzesänderung in San Francisco (1994). Diese Gesetzes-

änderung hat eine quasi-experimentelle Untersuchung ermöglicht und die Autoren hatten Zugriff auf Infor-

mationen zu den Mietern. Die Studienergebnisse zeigen, dass die erweiterte Mietpreisbindung (1.) die Mo-

bilität der Mieter einschränkt (um 10 bis 20 %), (2.) das Mietwohnungsangebot reduziert (um 15 %), (3.) sich 

der Wohnungsbestand zunehmend an Personen mit höherem Einkommen richtet und dadurch (4.) sich die 

Einkommensungleichheit im regulierten Gebiet erhöht hat. Zwar wird Verdrängung von Mietern erfolgreich 

begrenzt, aber Zuzug erfolgt vorrangig durch Einwohner mit höherem Einkommen, die im Auswahlverfahren 

einen besseren Zugang zum regulierten Wohnungsmarkt haben. Zusammengefasst, während die Mietbin-

dung einerseits effektiv die Verdrängung von Bestandsmietern verhindert hat, führt sie anderseits zu einer 

quantitativen und qualitativen Angebotsreduktion, einem reduzierten Zugang einkommensschwacher Haus-

halte sowie höheren Marktmieten auf benachbarten nicht regulierten Märkten. Studien zum Berliner Mie-

tendeckeln kommen grundsätzlich zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn die empirische Überprüfung man-

gels Datenverfügbarkeit (Information zu Mietern, Bestandsverträgen etc.), der zeitnah beginnenden Pande-

mie sowie der letztlichen Kurzlebigkeit der Regelung mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Hier 

sei zu dem Thema verwiesen auf Hahn et al. (2022) und Sagner und Voigtländer (2022).  
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4 Zinswende und veränderte Rahmenbedingungen werden die 
Anspannung auf dem Wohnungsmarkt weiter verschärfen 

Nach einer kurzen coronabedingen Pause wachsen die Großstädte bereits wieder, jedoch verlassen die so 

genannten Familienwanderer (Altersgruppen 30 bis 50 und unter 18 Jahren) im Saldo zunehmend die Groß-

städte (seit etwa 2014). Der Wanderungssaldo dieser Altersgruppen, die tendenziell ihren Wohnstandort in-

nerhalb der Region anpassen, ist ein weiteres Indiz für die angespannte Situation der großstädtischen Woh-

nungsmärkte. Denn wenn nicht ausreichend Wohnungen gebaut werden, sehen sich viele Haushalte gezwun-

gen, nach Alternativen im Umland zu suchen. Zu beachten ist, dass mit dem Ausweichen ins Umland zahlrei-

che negative Konsequenzen verbunden sind, so dass in den Großstädten im Interesse aller mehr Wohnraum 

geschaffen werden sollte (vgl. Henger et al., 2023). In Folge der Pandemie wurde der Trend ins (Um-)land 

zunächst durch bessere Möglichkeiten der mobilen Arbeit und Präferenzänderung zugunsten typisch subur-

baner Wohnsegmente (Garten, zusätzliches Arbeitszimmer, Stellplatz etc.) verstärkt und es gab die Hoffnung, 

dass diese Entwicklung die großstädtischen Wohnungsmärkte etwas entspannen könnte.  

Die Zinswende im Jahr 2022 schränkt diesen Wechsel auf suburbane Wohnsegmente jedoch stark ein. Denn 

vor allem der Neubau von Eigenheimen reagiert kurzfristig sensibel auf das gestiegene Zinsniveau. Nach 

Schätzungen von Hiller und Lerbs (2022) fällt die Zahl der Baufertigstellungen von Eigenheimen um etwa 6,4 

Prozent, wenn der Kapitalmarktzins gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent steigt (beim Geschosswohnungs-

bau fallen die Baufertigstellungen um 2 Prozent). Wird auch das Vorjahr bei der Änderung berücksichtigt, 

fällt die Zahl der Baufertigstellungen in beiden Segmenten um etwa 9 Prozent. Der Geschosswohnungsbau 

reagiert also nur etwas langsamer. Zu beachten ist, dass die Zinsen im Jahr 2022 um etwa 3 Prozentpunkte 

gestiegen sind. Kurzfristig werden diese verhinderten Schwellenhaushalte beim Eigenheimbau die Nachfrage 

nach Mietwohnungen erhöhen. Langfristig sollte unter sonst gleichen Bedingungen die Zahl der Baufertig-

stellungen insgesamt stark zurückgehen und die Wohnungsknappheit verschärfen. Dabei ist zu beachten, 

dass schon im Jahr 2021 die Zahl der fertiggestellten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um gut 4 Prozent 

zurückgegangen ist. Denn schon in den Jahren der Pandemie führten gestörte Lieferketten, dramatisch stei-

gende Materialkosten und auch der zunehmende Fachkräftemangel zu einer Verlangsamung des Wohnungs-

neubaus. Hier zeigt sich die herausfordernde Gemengelage städtischer Wohnungsmärkte. Einerseits steigt 

die Nachfrage auf städtischen Wohnungsmärkten weiter an, anderseits wird zu wenig gebaut und die Rah-

menbindungen für Neubau haben sich massiv verschlechtert, und dass vor dem Hintergrund das schon in 

den 2010er Jahren zu wenig gebaut wurde und sich über die Jahre eine relevante Baulücke aufgebaut hat 

(vgl. Henger/Voigtländer, 2021).  

Gravierender für die Mehrheit der (Mieter-)Haushalte dürfte jedoch die stark zunehmende Belastung infolge 

massiv gestiegener Heizkosten sein (für eine Quantifizierung siehe Frondel et al., 2022). Zu beachten ist, dass 

schon bei niedrigeren Gaspreisen die Heizkostenbelastungen der Haushalte je nach Einkommen sehr unter-

schiedlich waren. Bei den aktuell deutlich höheren Preisen liegen die jährlichen Kosten für die Wärmeerzeu-

gung einkommensschwacher Haushalte (hier mit Haushaltsnettoeinkommen von bis 1.200 Euro) künftig mit 

rund 2.800 Euro deutlich über zwei Monatsnettoeinkommen. Auch auf Haushalte mit mittleren Einkommen 

kommen überproportionale Energiekosten zu. Die Gefahr besteht, dass die Zusatzkosten die finanzielle Trag-

fähigkeit übersteigen könnten – zumindest kurzfristig. Diese Größenordnung unterstreicht sowohl den poli-

tischen Handlungsbedarf für Kompensationsleistungen für soziale Ausgewogenheit als auch Zielgenauigkeit 

der Maßnahmen, um Finanzierbarkeit zu gewährleiten. Daher war die soziale Ausgewogenheit ein wesentli-

cher Aspekt bei der Ausgestaltung der Gas-Soforthilfe, konnte jedoch aus administrativen Gründen und we-

gen fehlender Daten nur eingeschränkt umgesetzt werden. Pahle et al. (2022) zeigen, dass der Anteil 
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zielgerichteter Soforthilfe im Fall einer am Einkommen orientierten Bemessung lediglich bei etwa einem Drit-

tel liegt. Vergleichbar zum Wohnungsmarkt sind auch hier gestiegene Preise ein wichtiges Signal zum Ener-

giesparen und Investieren in Energieeffizienz. Dabei muss bedacht werden, dass Haushalte bis in die mittle-

ren Einkommensschichten aufgrund verschiedener Faktoren, etwa der mangelnden Energieeffizienz des von 

ihnen bewohnten Gebäudes und fehlender Sanierungsmöglichkeit insbesondere in Mietverhältnissen, in Zu-

kunft einen erheblichen Teil ihres Einkommens für Heizung und Warmwasser aufbringen müssen. Vor diesem 

Hintergrund erweist sich die gezielte Entlastung von bedürftigen Haushalten als große Herausforderung, die 

ohne umfassende Informationen kaum bewältigt werden kann (Frondel et al., 2022). Umso wichtiger wäre 

es Modernisierungsanreize zu erhöhen und das Vermieter-Mieter-Dilemma bei der energetischen Moderni-

sierung aufzulösen.   

Im Antrag wird der Aspekt Nachhaltigkeit und mögliche Zielkonflikte zwischen „bezahlbarem und zugängli-

chem Wohnen“ einerseits und Klimaschutzzielen wie der energetischen Modernisierung des Gebäudesektor 

und Reduktion der Flächeninanspruchnahme (30-Hektar-Ziel) anderseits nicht diskutiert. Gerade angesichts 

der gestiegenen Energiekosten ist dies jedoch ein zentraler Punkt.  

5 Fazit 
Vor dem Hintergrund nahezu kontinuierlich steigender Mietpreise in den angespannten Wohnungsmärken 

in den letzten zwölf Jahren ist es gerade in Zeiten zunehmender finanzieller Belastungen für die privaten 

Haushalte mehr als nachvollziehbar, dass die Politik preisdämpfende Maßnahmen ergreifen will. Die ernüch-

ternden Erfahrungen mit der bisherigen Mietpreisbindung, insbesondere deren Nebenwirkungen mit rück-

läufigen Angeboten und einschränkender Zugänglichkeit für einkommensschwache Mieter-Haushalte sowie 

einer Qualitätsreduktion bei den Angeboten zeigt jedoch, wie wichtig es ist über neue Lösungsansätze nach-

zudenken. Knappheit lässt sich nicht verbieten, und beim wohnungspolitischen Anliegen von bezahlbaren 

Mieten müssen Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Wohnraum mitgedacht werden. In dem Sinn ist sozial, 

was zu einer Ausweitung und Modernisierung des Wohnungsangebots führt. Denn Kernidee der Sozialen 

Marktwirtschaft ist die Kraft des Marktes als Wohlstandsmotor mit dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit zu 

verbinden. Wie stark staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sein sollen, ist dabei Gegenstand ständiger wirt-

schaftspolitischer Diskussionen. Statt wie in Berlin die wohnungspolitische Debatte zum „Klassenkampf“ zu 

„missbrauchen“ und die wirtschaftliche Ordnung in Frage zu stellen, wäre es zu wünschen, dass in NRW eine 

produktive Debatte zur Weiterentwicklung der Mietenpreisregulierung geführt wird, die weder den Woh-

nungsbau noch energetische Modernisierung ausbremst, die wirksam und effizient bedürftige Mieter-Haus-

halte unterstützt und die dabei nicht nur Bezahlbarkeit sicherstellt, sondern auch deren Verfügbarkeit und 

Zugänglichkeit. Im Ansatz ist dies im Antrag mit der Forderung nach einem Pakt von Wohnungswirtschaft und 

organisierter Mieterschaft erkennbar.  

Es gibt viele Vorschläge, was Bund, Land und Kommunen gegen die Wohnungskrise tun können. Unmittelbare 

staatlichen Eingriffe erscheinen zunächst effektiv, verursachen jedoch unerwünschte und häufig erst lang-

fristig spürbare Nebenwirkungen wie quantitative und qualitative Angebotsreduktion, Lock-in Effekte durch 

abnehmende Mobilität sowie den damit verbunden reduzierten Zugang bedürftiger Mietergruppen zum 

Wohnungsmarkt in den Groß- und Universitätsstädten. Auch das vor dem Hintergrund der veränderten Rah-

menbedingungen die Mieten in naher Zukunft vermutlich noch weiter steigen werden ist kein hinreichendes 

Argument für eine Ausweitung und Fokussierung auf Mietpreis-Regulierung. Stattdessen sollten das Land 

NRW den Wohnungsbau und die Modernisierung von Mietwohnungen unterstützen. Auch sollte die Politik 
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sich fragen, wie der Staat das Wohnen verteuert (Verwaltung, Standards, kommunale Auflagen, Besteue-

rung). Und wenn auf das Instrument der Mietpreisbremse gesetzt wird, dann auf Basis von marktnäheren 

Mietspiegeln, deren Informationen für Mieter und Vermieter leicht zugänglich sind. Bezüglich der Transpa-

renz sollte auf die vorgelagerte Auskunftspflicht (etwa im Angebot) gesetzt werden, um die (vorvertragliche) 

Verhandlungsposition von Mietern nicht zu schwächen. Ein Mietenregister ist sicherlich vorteilhaft für die 

Gestaltung, Evaluierung und Umsetzung wohnungspolitischer Maßnahmen. Grundsätzlich sollte bei der so-

zialen Sicherung von Wohnraum jedoch verstärkt auf Subjektförderung und Belegungsrechte gesetzt werden. 

Wobei auch beim Wohngeld wie beim Mietspiegel gilt, dass diese marktnäher berechnet werden müssen 

und somit jährliche Neuberechnungen notwendig sind. Letztlich sollte ein ausgewogener Instrumenten-Mix 

aus öffentlicher Bereitstellung von bebaubaren Flächen, Subjektförderung (Wohngeld), begrenzter Objekt-

förderung und Belegungsrechte, Eigentums- und Modernisierungsförderung und Transparenzerhöhend 

Maßnahmen wie Mietenregister zur Anwendung kommen.  

Außerdem gilt es, Wohnungspolitik durch gute Regionalpolitik zu unterstützen, gerade in NRW, wo neben 

wachsenden Gemeinden auch bevölkerungsmäßig schrumpfende Kommunen im weiteren Einzugsgebiet der 

wachsenden Metropolen Düsseldorf und Köln liegen. Dieser Umstand ermöglicht einen Handlungsspielraum, 

durch gute verkehrliche Anbindung die Knappheit auf den Immobilienmärkten in den wachsenden Städten 

durch freiwerdende Kapazitäten in den schrumpfenden Städten auszugleichen. Durch die zunehmenden 

Möglichkeiten des Arbeitens im Homeoffice für einige Berufsgruppen verzeichnet der suburbane und ländli-

che Raum als Wohnstandort einen Nutzenzuwachs in der Abwägungsentscheidung von Wohn- und Mobili-

tätskosten, da Pendelzeiten und -kosten weniger ins Gewicht fallen – zumindest solange die Grundvoraus-

setzung einer leistungsfähigen Internet- und ÖPNV-Verbindung erfüllt ist und die Teilhabe nicht nur am Ar-

beitsplatz, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht wird. Durch eine gezielte Förde-

rung der Infrastruktur (z. B. schnelle Internetverbindungen, ÖPNV, Schulen etc.) sollten insbesondere in 

schrumpfenden Regionen Perspektiven geschaffen werden, nicht zuletzt, um die wachsenden Großstädte 

und deren Umlandgemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten zu entlasten und die teils schon 

schrumpfenden ländlichen Regionen, mitunter bedeutende Industriestandorte, als Wirtschaftsstandorte zu 

sichern. Insgesamt sollte die Ermöglichung und Aufrechterhaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse in NRW 

die Politik der zukünftigen Landesregierung prägen (Oberst, 2022). Denn zweifellos ist Wohnen ein „existen-

zielles Grundbedürfnis“, aber es muss nicht im Zentrum Düsseldorfs erfüllt werden. Hier könnten die Förde-

rung und Stärkung regionaler Planungsverbände eine mögliche Maßnahme sein, um Chancen besser zu nut-

zen, die sich aus den wechselseitigen Einflüssen der Städte und Landkreise ergeben, wobei darauf zu achten 

ist, dass Suburbanisierung nicht zu einem Überkonsum von Flächen führt.  

Schließlich ist zu bedenken, dass ein nicht irrelevanter Teil der Wohnungslücke durch überraschende (Binnen-

)Wanderungsentwicklungen zu Beginn der 2010er Jahren entstanden ist. Im Jahr 2023 erscheint es schwerer 

denn je, die zukünftigen Wohnstandortentscheidungen der Bevölkerung zu prognostizieren. Diese Erkenntnis 

sollte Anlass geben, mehr Flexibilität in der Regional- und Standortplanung sowie der Bauordnung zu ermög-

lichen. 

Wie sich zeigt, gibt es zahlreiche alternative Ansätze, Mieter zu schützen. Die beste ist jedoch, das Angebot 

auszuweiten. Doch wie titelte der Economist im Juli 2019 so treffend: „Thick as a brick - Europe embraces 

rent controls, a policy that never works [and] Perish the thought of building more homes” (Englische Rede-

wendung im Sinne von schwer von Begriff bzw. wörtlich dumm wie Ziegelsteine – Europa setzt auf Mietpreis-

kontrollen, eine Politik, die niemals funktioniert [und] vergisst den Gedanken, mehr Häuser zu bauen)  
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